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Sehr geehrterHer

mit E-Mail vom 25. Mai 2019 beantragen Sie auf Grundlage des Informationsfrei-

heitsgesetzes (IFG) die Übersendung folgenderInformationen:

- Eine Aufstellung, welche Teile der IT-Infrastruktur des Bundes bereits (teil-

weise) kompatibel zum IP-Protokoll in der Version 6 als Nachfolger der Ver-

sion 4 ist.

- Falls (Teile) der Infrastruktur nicht kompatibel sind, ist eine solche Umstellung

geplant oder wurdesie bereits untersucht?

- Falls eine (teilweise) Umstellung geplantist: In welchem Zeitrahmenist die

Umsetzung vorgesehen?

- Falls eine Umsetzung nicht geplantist: Mit welcher Begründung erfolgte ein

Aufschub/Ablehnung?

Ihre Fragen beantworte ich zusammenhängendwiefolgt:

Die Bundesregierungsieht in der Einführung von IPv6 einen wesentlichen Beitrag zur

Stärkungderdigitalen Souveränität. IPv6 schafft nachhaltig Handlungsfähigkeit im
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Internet, minimiert Probleme bei der Adressverwaltung undfördert den Einsatz neuer

Technologien und erhöhtIT-Sicherheit.

Deshalb haben Bund, Ländern und Kommunenentschieden, zentral für die gesamte

öffentliche Verwaltung Deutschlands einen IPv6-Adressraum zu beantragen, zu ver-

teilen und zu verwalten. Im Ergebnis hat das BMI im Auftrag der gesamten öffentli-

che Verwaltung Deutschlands einen ausreichend großen IPv6-Adressbereich (/23)

erhalten. Dieser Adressbereich muss unter Einbindung aller Interessengruppen aus

Bund, Ländern und Kommunenverwaltet, verteilt und vor allem genutzt werden.

Das BMI verwaltet seit 2011 im Rahmender LocalInternet Registry (LIR) de.govern-

ment (auf der Grundlage von Beschlusslagen im Bund sowie in den föderalen Gre-

mien) öffentliche Netzwerkadressierungsressourcen und weist diese autorisierten Or-

ganisationseinheiten zur Selbstverwaltung zu.

Eine Reihe von Maßnahmen wurde durch das BMI veranlasst:

e Es wurde unter Leitung des BMI, Referat CI 5 eine deutschlandweite Organi-

sationsstruktur zum Management vonInternetadressressourcenüberalle fö-

deralen Ebenen hinweg aufgebaut. So können heute IPv6-Adressen, IPv4-Ad-

ressen und Autonome-System-Nummern zukunftssicher, souverän und sicher

zur Nutzung durch Behörden vergeben werden.Diese Struktur aus LIR und

sogenannten Sub-LIRs, die föderale staatliche Organisationsstrukturen mit

den organisatorischen Strukturen der Internetorganisationen IANA, RIRs und

LIRs verknüpft, hat weltweiten Vorbildcharakter. Die hierfür zuständige Refe-

rentin des BMI wurde hierfür vom IPv6-Rat am Hasso-Plattner-Institut Ende

2017 mit dem international anerkannten Jim Bound Award ausgezeichnet.

e Um langfristig die Erreichbarkeit von Diensten deröffentlichen Verwaltung im

Internet zu gewährleisten und eine sichere und vertrauliche Wegeführung von

hoheitlicher Kommunikation nach IT-NetzG sicherzustellen, wurde das „IPv6

Routingkonzeptfür die öffentliche Verwaltung“ erarbeitet und durch denIT-

Planungsrat gebilligt. |

e Einige Behörden, Länder und Kommunenhabenbereits in Teilen ihrer Infra-

struktur IPv6 eingeführt. Zu nennensind hier die Stadt München, der Freistaat

Sachsen sowie die Finanzverwaltung in Bayern mit dem KONSENS-Dienst

Elster.

e Ein ebenfalls notwendiges DNS-Konzeptist in Eckpunkten bereits entworfen

und soll bis Anfang 2020fertiggestellt werden.

e Das ITZ-Bund führt bereits aktiv Labortest zur Vorbereitung der IPv6-Nutzung

im RahmenderIT-Konsolidierung BUNDdurch.
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e Darüber hinaus wurden die Ergebnisse des Forschungs- und Entwicklungs-

projekts mit Fraunhofer Focusseit der Veröffentlichung derIKT- Strategie der

Bundesregierung Deutschland Digital 2015 aktualisiert und erweitert und be-

finden sich aktuell in der Finalisierung.

e Im Verbindungsnetz der Länder (NdB-Verbindungsnetz), ist IPv6 bereits im

Wirkbetrieb.

«e Bezgl. der Netze des Bundes (NdB), dem ehemaligen IVBB, befindet man sich

in der Konzeption einer mit der IT-Konsolidierung des Bundes abgestimmten

bzw. synchronisierten IPv6-Einführung.

«e „IPv6 only“ ist die Grundlage für den „Informationsverbund der öffentlichen

Verwaltung“ (IVÖV), der als Ergebnis der Netzstrategie 2030 die Weitver-

kehrsnetze im Bund, das NdB-Verbindungsnetz und als Angebot auch Länder-

netze auf einer sicheren Netzplattform konsolidieren wird.

e Die IT-Sicherheit spielt bei der IPv6-Einführung eine besondereRolle, inte-

griert in die Ausschreibung, Entwicklung und Betrieb.

Da diese Maßnahmen jedoch noch immernicht ausreichen, um das Protokoll flä-

chendeckendeinzuführen, wird im Rahmender vom IT-Rat im Februar 2019 be-

schlossenen „Netzstrategie 2030 für die öffentliche Verwaltung‘ein „IPv6 Master-

plan“ erarbeitet, der die notwendigen technischen, organisatorischen(inkl. Zeitplan)

Schritte aufführt, um IPv6 flächendeckend in der Bundesverwaltung einzuführen. Die-

ser Plan wird im Dezemberdieses Jahres zur Verfügung stehen.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungenweitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
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